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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB bei der Aufstellung,
Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen

hier: Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41 „Lütkerlinde" der Stadt Brakel im Bereich
Kernstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanken wir uns.

Die Planungsfläche liegt zwischen der Brakeler Altstadt und der Wüstung (dem Burgplatz
Oldenburg) Krönkenburg (DKZ 4221,0062). Zu dem zeichnet sie sich durch eine Siedlungsgünstige
Lage auf einer Uferterrasse des Hakesbachs aus. Beides zusammen betrachtet lässt auf der
Planungsfläche einen Siedlungsplatz vermuten.

Die in Ihrem Plangebiet vorgesehenen Bodeneingriffe betreffen somit gem. § 2 Abs. 5 DSchG NRW
ein vermutetes Bodendenkmal, das bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen genauso zu
behandeln ist wie eingetragene Bodendenkmäler.

Um dem nachzukommen und im Genehmigungsverfahren zur Betroffenheit von Bodendenkmälern
Stellung nehmen zu können, sind der Fundbereich und die daran angrenzenden Bereiche, dort wo
Bodeneingriffe im Rahmen des Vorhabens geplant sind, durch Baggersondagen näher zu
überprüfen, um den Zustand des Untergrundes sowie die Erhaltung und Ausdehnung bzw.
Abgrenzung des zunächst vermuteten Bodendenkmals - und damit auch die Relevanz für das
weitere Verfahren - zu klären. Durch dieses Vorgehen ließe sich bereits frühzeitig
Planungssicherheit herstellen. Auf Grundlage der Ergebnisse der Sachstandsermittlung würde sich
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abschließend beurteilen lassen, ob bzw. inwieweit den jeweiligen Planungen Belange des
Bodendenkmalschutzes entgegenstehen und eine planerische Rücksichtnahme erforderlich machen.

Beim Auftreten erhaltenswerter Bodendenkmalsubstanz ist diese ggf. in-situ zu konservieren
und/oder in den Neubau einzubeziehen.

Die Baggersondagen sind von einer vom Bauherrn/Veranlasser zu beauftragenden archäologischen
Fachfirma durchzuführen, die im Vorfeld der Maßnahme bei der zuständigen Oberen
Denkmalbehörde eine Grabungserlaubnis gemäß $ 15 Abs. 1 DSchG NRW einzuholen hat.

Eine - unvollständige - Liste von archäologischen Fachfirmen geben wir im Anhang bei.

Die Ausarbeitung einer Leistungsbeschreibung für die zu beauftragende Fachfirma würden wir in
Absprache mit demVorhabenträger leisten. Wir bitten den Vorhabenträger daher, sich frühzeitig
mit uns in Verbindung zu setzen (LWL-Archäologie für Westfalen/Außenstelle Bielefeld, Am
Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50, E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org).

Für die Baggersondagen ist ein Kettenbagger mit einer mindestens 2 m breiten Böschungsschaufel
inkl. Fahrer erforderlich. Der Oberbodenabtrag wird im rückwärtigen Verfahren durchgeführt. Für
die weiteren Planungen ist daher zu beachten, dass einmal geöffnete Flächen nicht mehr mit
Baufahrzeugen befahren werden dürfen, sofern dort archäologische Befunde aufgedeckt wurden;
letztere würden durch das Befahren zerstört und müssten zunächst durch die archäologische
Fachfirmaausgegraben bzw. untersucht werden.

Die Kostentragungspflicht für die Baggersondagen und eine ggf. anschließende Ausgrabung fällt
aufgrund des „Veranlasserprinzips" gem. § 27 Abs. 1 DSchG NRWdem Vorhabenträger zu.

Ein entsprechendes Zeitfenster für die Baggersondagen und eine ggf. anschließende Ausgrabung ist
im Bauablaufplan einzuplanen.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfüg_ung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.
Dr. Sven Spiong
Leiter der Außenstelle

Anlage: Liste Grabungsfirmen
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